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Notarieller Verschmelzungsvertrag 
 

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, eine Europäische Gesellschaft mit Sitz 

Speyerer Straße 4, 69115 Heidelberg, eingetragen in das Handelsregister des 

Amtsgerichts Mannheim unter HRB 729172 („Übernehmender Rechtsträger“) und 

die SNP Innovation Lab GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz 

Speyerer Straße 4, 69115 Heidelberg, eingetragen in das Handelsregister des 

Amtsgerichts Mannheim unter HRB 709630 („Übertragender Rechtsträger“) 
schließen hiermit folgenden Verschmelzungsvertrag: 

 
Vorbemerkungen 

 
A. Der Übernehmende Rechtsträger ist alleiniger Gesellschafter des 

Übertragenden Rechtsträgers. 
 
B. Das Stammkapital des Übertragenden Rechtsträgers beträgt aktuell 

EUR 31.875 und ist eingeteilt in fünf Geschäftsanteile mit den Nummern 1, 2, 
und 4-6. 

 

C. Das Stammkapital des Übertragenden Rechtsträgers ist in voller Höhe 
einbezahlt und nicht zurückgezahlt. 

 

D. Beim Übertragenden Rechtsträger bestehen keine Sonderrechte im Sinne der 
§§ 23, 50 Abs. 2 UmwG. 

 

E. Im Zuge einer laufenden Umstrukturierung der SNP-Gruppe soll der 
Übertragende Rechtsträger im Wege der Verschmelzung zur Aufnahme gemäß 
§ 2 Nr. 1 UmwG auf den Übernehmenden Rechtsträger verschmolzen werden. 

 
§ 1 

Vermögensübertragung 
 

(1) Der Übertragende Rechtsträger überträgt sein Vermögen als Ganzes mit allen 

Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung gemäß §§ 2 

Nr. 1, 46 ff. UmwG auf den Übernehmenden Rechtsträger im Wege der 

Verschmelzung durch Aufnahme („Verschmelzung“).  
 

(2)  Der Übernehmende Rechtsträger nimmt die Übertragung hiermit an.  
 
(3) Mit der Eintragung der Verschmelzung im Handelsregister des Übernehmenden 

Rechtsträgers erlischt der Übertragende Rechtsträger. Sein Vermögen 
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einschließlich aller Verbindlichkeiten geht im Wege der Gesamtrechtsnachfolge 
auf den Übernehmenden Rechtsträger über. 

 
§ 2 

Gegenleistung 
 

(1) Die Verschmelzung erfolgt gemäß § 68 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwG ohne 
Kapitalerhöhung bei dem Übernehmenden Rechtsträger, da dieser 
Alleingesellschafter des Übertragenden Rechtsträgers ist. Eine bare Zuzahlung 
erfolgt nicht. Weitere Angaben zu dem Umtausch der Anteile entfallen (§ 5 Abs. 
1 Nr. 2 bis Nr. 5 UmwG). 
 

(2) Ein Verschmelzungsbericht, eine Verschmelzungsprüfung und ein 
Verschmelzungsprüfungsbericht sind gemäß §§ 8 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 lit. a, 9 
Abs. 2, 12 Abs. 3  UmwG nicht erforderlich, da sich alle Anteile des 
Übertragenden Rechtsträgers in der Hand des Übernehmenden Rechtsträgers 
befinden. 
 

§ 3 
Bilanzstichtag 

 
(1) Der Verschmelzung wird die Bilanz des Übertragenden Rechtsträgers zum 31. 

Dezember 2025 als Schlussbilanz gemäß § 17 Abs. 2 UmwG zu Grunde gelegt.  
 

(2) Der Übernehmende Rechtsträger wird die in der Schlussbilanz des 
Übertragenden Rechtsträgers angesetzten Werte der übergehenden Aktiva und 
Passiva in seiner Rechnungslegung fortführen (Buchwertfortführung). Der 
Betrag, um den die Vermögensgegenstände die Verbindlichkeiten übersteigen, 
wird in die Kapitalrücklage des Übernehmenden Rechtsträgers eingestellt. 

 
§ 4 

Verschmelzungsstichtag 
 

Der Übergang des Vermögens des Übertragenden Rechtsträgers auf den 
Übernehmenden Rechtsträger erfolgt im Innenverhältnis mit Wirkung zum Ablauf 
des 31. Dezember 2025, 24:00 Uhr. Ab dem 01. Januar 2026, 0:00 Uhr 
(„Verschmelzungsstichtag“) gelten alle Handlungen und Rechtsgeschäfte des 
Übertragenden Rechtsträgers als für Rechnung des übernehmenden 
Rechtsträgers vorgenommen. 
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§ 5 
Besondere Rechte/Vorteile 

 
Besondere Rechte im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 7 UmwG bestehen nicht und es 
sind auch keine besonderen Maßnahmen im Sinne dieser Vorschrift vorgesehen.  
Ebenso werden keine besonderen Vorteile im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 8 UmwG 
gewährt. 

 
§ 6 

Folgen der Verschmelzung für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen 
 
(1) Der Übertragende Rechtsträger beschäftigt ca. 16 Arbeitnehmer (Stand: 

8. April 2026). Der Übernehmende Rechtsträger beschäftigt ca. 220 
Arbeitnehmer (Stand: 8. April 2026).  
 

(2) Die Verschmelzung führt mit Wirksamwerden bezüglich der beim 
Übertragenden Rechtsträger beschäftigten Arbeitnehmer zum 
Betriebsübergang gemäß § 613a BGB. Gemäß § 35a Abs. 2 UmwG findet 
§ 613a Abs. 1 und 4 bis 6 BGB Anwendung. Mit dem Wirksamwerden der 
Verschmelzung gehen sämtliche Arbeitsverhältnisse der zu diesem Zeitpunkt 
beim Übertragenden Rechtsträger beschäftigten Arbeitnehmer mit allen 
Rechten und Pflichten auf den Übernehmenden Rechtsträger über. Hinsichtlich 
der übergehenden Arbeitsverhältnisse ergeben sich durch die Verschmelzung 
individualrechtlich keine Veränderungen. Die übergehenden 
Arbeitsverhältnisse werden unter voller Anrechnung der 
Betriebszugehörigkeitszeiten und einschließlich etwaig erteilter 
Versorgungszusagen unverändert zu den bisherigen Bedingungen mit dem 
Übernehmenden Rechtsträger fortgesetzt. Etwaige 
Versorgungsverpflichtungen des Übertragenden Rechtsträgers gegenüber 
ausgeschiedenen Arbeitnehmern gehen auf den Übernehmenden Rechtsträger 
über. Eine Kündigung der übergehenden Arbeitsverhältnisse wegen des 
Betriebsübergangs ist unwirksam (§ 613a Abs. 4 Satz 1 BGB). Das Recht zu 
einer Kündigung aus anderen Gründen bleibt unberührt (§ 613a Abs. 4 Satz 2 
BGB). 
 

(3) Weder der Übertragende Rechtsträger noch der Übernehmende Rechtsträger 
haben einen Betriebsrat. Betriebsvereinbarungen finden weder bei dem 
Übertragenden Rechtsträger noch bei dem Übernehmenden Rechtsträger 
Anwendung. 
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(4) Weder der Übertragende Rechtsträger noch der Übernehmende Rechtsträger 
sind Mitglied in einem Arbeitgeberverband. Tarifverträge finden weder bei dem 
Übertragenden Rechtsträger noch bei dem Übernehmenden Rechtsträger 
aufgrund von Tarifbindung oder Allgemeinverbindlichkeit Anwendung. Sofern 
tarifliche Regelungen auf Grund arbeitsvertraglicher Bezugnahmeklauseln 
Anwendung finden, gelten diese Bezugnahmeklauseln unverändert fort. 
 

(5) Die Voraussetzungen für eine Unternehmensmitbestimmung nach dem 
DrittelbG oder dem MitbestG sind wegen der Anzahl der Arbeitnehmer bei dem 
Übertragenden Rechtsträger nicht erfüllt. Auch bei dem Übernehmenden 
Rechtsträger wird der Aufsichtsrat mitbestimmungsfrei nur mit Vertretern der 
Anteilseigner besetzt. Hieran ändert sich durch das Wirksamwerden der 
Verschmelzung nichts. 
 

(6) Die Arbeitnehmer des Übertragenden Rechtsträgers werden über die 
Verschmelzung und die damit verbundenen Folgen gemäß § 613a Abs. 5 BGB 
unterrichtet. Ihnen steht wegen des durch die Verschmelzung bedingten 
Untergangs des Übertragenden Rechtsträgers nach der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts kein Widerspruchsrecht gemäß § 613a Abs. 6 BGB 
gegen den Übergang des Arbeitsverhältnisses zu. Die Arbeitnehmer des 
Übertragenden Rechtsträgers haben jedoch nach der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts ein außerordentliches Sonderkündigungsrecht aus 
Anlass der Verschmelzung. 
 

(7) Der Übernehmende Rechtsträger wird infolge der Verschmelzung 
Gesamtrechtsnachfolger des Übertragenden Rechtsträgers. Eine zusätzliche 
gesamtschuldnerische Haftung des Übertragenden Rechtsträgers, die § 613a 
Abs. 2 BGB bei einem Betriebsübergang für den bisherigen Arbeitgeber 
vorsieht, entfällt gemäß § 613a Abs. 3 BGB. 
 

(8) Weitere Folgen ergeben sich für die Arbeitnehmer des Übertragenden 
Rechtsträgers oder des Übernehmenden Rechtsträgers durch das 
Wirksamwerden der Verschmelzung nicht. Im Übrigen sind keine 
arbeitsrechtlichen Maßnahmen oder organisatorische Veränderungen aus 
Anlass der Verschmelzung vorgesehen.  
 

(9) Die Regelungen und Erklärungen in diesem Verschmelzungsvertrag begründen 
keinen eigenen Rechtsanspruch von Arbeitnehmern oder etwaigen 
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Arbeitnehmervertretungen des Übertragenden Rechtsträgers oder des 
Übernehmenden Rechtsträgers. 
 

(10) Ein Betriebsrat besteht weder beim Übertragenden Rechtsträger noch beim 
Übernehmenden Rechtsträger, so dass es einer Zuleitung dieses Vertrags nach 
§ 5 Abs. 3 UmwG nicht bedurfte. 
 

§ 7 
Grundbesitz / Geschäftsanteile  

 

Der Übertragende Rechtsträger verfügt weder über Beteiligungen an anderen 
deutschen Unternehmen noch über Grundbesitz. 

 
§ 8 

Kosten und Steuern 
 

Die durch diesen Vertrag und seine Ausführung entstehenden Kosten und 
Steuern trägt der Übernehmende Rechtsträger, und zwar auch für den Fall, dass 
der Vertrag gemäß § 9 Abs. 4 nicht wirksam wird. 

 

§ 9 
Schlussbestimmungen 

 

(1)  Die Firma des Übernehmenden Rechtsträgers wird unverändert fortgeführt. 

 

(2)  Die Besetzung des Vorstands des Übernehmenden Rechtsträgers ändert sich 
nicht. Erteilte Prokuren und Geschäftsführerbestellungen bei dem Übertragenden 
Rechtsträger erlöschen mit Eintragung der Verschmelzung im Handelsregister 
des Übernehmenden Rechtsträgers. 

 
(3)  Falls die Verschmelzung nicht bis zum Ablauf des 31. Dezember 2026 durch 

Eintragung in das Handelsregister des Sitzes des Übernehmenden 
Rechtsträgers wirksam geworden ist, wird der Verschmelzung abweichend von 
§ 3 dieses Vertrages die Bilanz des Übertragenden Rechtsträgers zum Stichtag 
31. Dezember 2026 als Schlussbilanz zugrunde gelegt und abweichend von § 4 
dieses Vertrages verschiebt sich der Verschmelzungsstichtag auf 
den 1. Januar 2027, 00:00 Uhr. Bei einer weiteren Verzögerung des 
Wirksamwerdens der Verschmelzung über den 31. Dezember des jeweiligen 
Folgejahres hinaus verschieben sich die Stichtage entsprechend der 
vorstehenden Regelung jeweils um ein Jahr. 
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(4)  Die Wirksamkeit dieses Vertrags steht unter der auflösenden Bedingung, dass 
kumulativ folgende Voraussetzungen vorliegen:  

 
a. ein Verlangen der Aktionäre nach § 62 Abs. 2 Satz 1 UmwG ist dem 

Übernehmenden Rechtsträger innerhalb von einem Monat nach der 
Hinweisbekanntmachung im Bundesanzeiger gemäß § 62 Abs. 3 Satz 2 
UmwG zugegangen; und  

b. in einer Hauptversammlung des Übernehmenden Rechtsträgers wird bis zur 
Eintragung der Verschmelzung kein infolge eines Verlangens gemäß § 62 
Abs. 2 Satz 1 UmwG erforderlicher Zustimmungsbeschluss zu diesem 
Verschmelzungsvertrag mit der erforderlichen Mehrheit von drei Viertel der 
abgegebenen Stimmen gefasst. 
 

(5) Einer Zustimmung der Gesellschafterversammlung des Übertragenden 
Rechtsträgers bedarf es gemäß § 62 Abs. 4 Satz 1 UmwG nicht, da sich 
sämtliche Anteile an dem Übertragenden Rechtsträger in der Hand des 
Übernehmenden Rechtsträger in der Rechtsform einer europäischen 
Aktiengesellschaft (SE) befinden. 
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